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Satzung
PRÄAMBEL

Der Erzbischöfliche Linzerfonds ist eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, die bereits 
seit Errichtung der Erzdiözese Freiburg besteht. Der Linzerfonds ist dem Erzbischöflichen Stuhl 
bei der Errichtung des Erzbistum Freiburg als Dotation (Art. IV. I. der Zirkumskriptionsbulle 

„Provida solersque“ vom 16. August 1821, bestätigt durch die landesherrliche Fundationsurkunde 
vom 16. Oktober 1827) überwiesen worden. Zweck der Dotation war die vermögensrechtliche 
Ausstattung eines Kirchenamtes und demzufolge die persönliche Besoldung des Erzbischofs. 
Die Satzung des Erzbischöflichen Linzerfonds vom 21. Dezember 1942 gab als weiteren Zweck die 
Diözesanverwaltung an.

§ 1  NAME UND SITZ 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Erzbischöflicher Linzerfonds“.
(2) Sitz der Stiftung ist Freiburg im Breisgau.

§ 2  RECHTSFORM
(1) Die Stiftung ist nach kirchlichem Recht gemäß cann. 1303 § 1 Nummer 1, 114 § 1 und 116 § 2 Halb-

satz 1 CIC als selbstständige Stiftung mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit errichtet. Sie unterliegt 
gemäß can. 1257 § 1 CIC den kanonischen Vorschriften über das Kirchenvermögen.

(2) Die Stiftung hat nach staatlichem Recht die Rechtsform einer Stiftung des öffentlichen Rechts im 
Sinne des § 22 Nummer 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg.

§ 3  STIFTUNGSZWECK
(1) Zweck der Stiftung ist es, in individuelle Notlagen geratenen Menschen zu helfen, die ihren 

Wohnsitz in der Erzdiözese Freiburg haben. Die Stiftung hat weiterhin die historische Aufgabe, für die 
Besoldung des Erzbischofs und darüber hinaus die Zwecke der Diözesanverwaltung aufzukommen.

(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1.	 finanzielle Hilfe nach Schicksalsschlägen;
2.	 finanzielle Hilfe für Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, die Mittel für die notwendige 

Versorgung ihrer Familie aufzubringen;
3.	 finanzielle Hilfe für Menschen, die von staatlicher oder privater Seite zeitweise keine Hilfe mehr 

erhalten.
(3) Unmittelbar gegen die Stiftung gerichtete Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht entsprechende 

historische Rechtstitel vorliegen.
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§ 4  GEMEINNÜTZIGKEIT
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche, mildtätige und gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Dritten Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5  STAMMVERMÖGEN
Das Stammvermögen bestimmt sich nach dem Dekret über die Zuweisung von Stammvermögen 

(patrimonium stabile) – Diözesanebene – in seiner jeweils geltenden Fassung.

§ 6  ORGANE
(1) Organe der Stiftung sind entsprechend cann. 1279 § 1, 1280 CIC:

1.	 der Stiftungsvorstand und
2.	 der Aufsichtsrat.
Alle Organe der Stiftung arbeiten vertrauensvoll zusammen.

(2) Die Mitglieder der Organe sind zur Verschwiegenheit über alle vertraulichen Angelegenheiten, 
Tatsachen und Informationen sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Stiftung verpflich-
tet. Dies gilt nicht, soweit sie diese im Rahmen pflichtgemäßer Ausübung ihrer Tätigkeit offenbaren 
müssen oder gegenüber dem Ordinarius von Freiburg. Diese Pflicht besteht nach dem Ende der Organ-
mitgliedschaft fort. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 7  HINDERUNGSGRÜNDE, BEFANGENHEIT
(1) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes dürfen nicht zugleich Mitglieder des Aufsichtsrates sein. 

Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, frühere Ehegatten, Verlobte und durch Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad nach bürgerlichem Recht 
verbundene Personen können nicht gleichzeitig den Organen der Stiftung angehören.

(2) Eine Person, welche als Mitglied des Stiftungsvorstandes oder Aufsichtsrates zu einer Entschei-
dung berufen ist (verantwortliche Person), darf die Entscheidung nicht vornehmen beziehungsweise 
an der Beratung und Abstimmung hierzu nicht teilnehmen, wenn die Entscheidung der verantwortli-
chen Person selbst, deren Ehegatten, dem Lebenspartner nach § 1 des Gesetzes über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft, einer durch Verwandtschaft oder Schwägerschaft in gerader Linie oder bis zum 
dritten Grad der Seitenlinie verbundenen anderen Person oder eine von ihnen kraft Gesetzes oder 
Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann.

(3) Jedes Mitglied des Stiftungsvorstandes oder des Aufsichtsrates ist im Rahmen seines Handelns 
nach dieser Satzung jederzeit verpflichtet, das Vorliegen einer Befangenheit im konkreten Fall sorg-
fältig zu prüfen und gegebenenfalls unverzüglich offenzulegen. Ob die Voraussetzungen einer Befan-
genheit nach Absatz 4 vorliegen, entscheidet unverzüglich
1.	 im Fall des Aufsichtsrates das Organ selbst ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds, wobei die 

Sitzung verlassen muss, wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf;
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2.	 im Fall des Stiftungsvorstandes bei Zweifeln über das Vorliegen einer Befangenheit der Ordinarius.
Satz 2 gilt auch, wenn eine Befangenheit einer verantwortlichen Person begründende Tatsachen dem 
jeweiligen Organ von anderen Personen mitgeteilt werden.

§ 8  STIFTUNGSVORSTAND
(1) Der Stiftungsvorstand ist Verwalter der Stiftung entsprechend can. 1279 § 1 CIC. Er besteht aus 

zwei Personen, die der erzbischöflichen Kurie angehören müssen.
(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat gemäß § 84 

Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Die Mitglie-
der des Stiftungsvorstandes vertreten die Stiftung gemeinschaftlich.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden vom Ordinarius für fünf Jahre bestellt, Wieder-
bestellungen sind zulässig. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes müssen der Römisch-katholischen 
Kirche angehören sowie über die für die Tätigkeit erforderliche fachliche Eignung verfügen, insbeson-
dere in wirtschaftlichen Fragen erfahren sein und sich durch Rechtschaffenheit auszeichnen.

(4) Der Ordinarius soll den Stiftungsvorstand nur aus schwerwiegendem Grund, kann ihn jedoch 
jederzeit abberufen. Dessen unbeschadet bleibt das Eingriffsrecht des Ordinarius gemäß can. 1279 § 1 
CIC bestehen. Im Falle der Abberufung oder des Ausscheidens eines Mitglieds des Stiftungsvorstandes 
erfolgt die Bestellung eines neuen Mitglieds für die Amtszeit nach Absatz 3 Satz 1. Im Falle einer Be-
stellung nach Satz 3 steht dem anderen Mitglied des Stiftungsvorstandes ein Antragsrecht auf seine 
Wiederbestellung zum gleichen Zeitpunkt zu.

(5) Der Stiftungsvorstand kann Vollmacht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung erteilen. Die Ertei-
lung von Generalvollmachten und unwiderruflichen Vollmachten ist nicht zulässig. In der Regel sind 
Vollmachten als gemeinschaftliche Vollmachten zu erteilen. Ausnahmen von Satz 3 bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrates und sind der kirchlichen Stiftungsbehörde anzuzeigen.

(6) Die Entscheidung über die Bestellung zum Vorsitzenden Stiftungsvorstand obliegt dem Ordina-
rius.

(7) Beschlüsse des Stiftungsvorstandes können nur einstimmig gefasst werden. Können sich die 
Mitglieder des Stiftungsvorstandes nicht binnen angemessener Zeit auf ein gemeinsames Vorgehen 
einigen, verfügt der Ordinarius die erforderliche Maßnahme. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(8) Willenserklärungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich oder in Textform abgegeben worden 
sind.

(9) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss mit Lagebericht werden vom Stiftungsvorstand erstellt 
und bedürfen der Genehmigung des Aufsichtsrates. Nach Erteilung der Genehmigung sind sie durch 
den Stiftungsvorstand dem Ordinarius vorzulegen, der sie gemäß can. 1287 § 1 CIC zur Prüfung an den 
Diözesanvermögensverwaltungsrat weiterzugeben hat. Ebenso sind sie der kirchlichen Stiftungsbe-
hörde und dem Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg vorzulegen.

§ 9  AUFSICHTSRAT
(1) Der Aufsichtsrat wird vom Ordinarius berufen und besteht aus fünf Mitgliedern:

1.	 vier Personen, die über die für die Tätigkeit erforderliche fachliche Eignung verfügen, insbesondere 
in wirtschaftlichen Fragen erfahren sind und sich durch Rechtschaffenheit auszeichnen,

2.	 einem Priester.
Bei der Berufung ist der Ordinarius frei. Ist die Berufung eines Priesters nach Satz 1 Nummer 2 nicht 
möglich, kann ein fünftes Mitglied nach Satz 1 Nummer 1 berufen werden.
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(2) Mitglied des Aufsichtsrates kann nicht sein, wer
1.	 in den letzten zwei Jahren Mitglied des Stiftungsvorstandes war,
2.	 für die Stiftung selbst oder die „Stiftungen der Erzdiözese Freiburg – Verwaltung“ des Erzbischöf-

lichen Ordinariats, insbesondere in der Vermögens- oder Immobilienverwaltung, tätig ist oder in 
den letzten zwei Jahren tätig war,

3.	 mit der kirchlichen Vermögensverwaltungsaufsicht betraut ist.
(3) Die Amtszeit des Aufsichtsrates beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung 

des Aufsichtsrates nach der Berufung der Mitglieder und endet mit der konstituierenden Sitzung des 
neuen Aufsichtsrates.

(4) Eine direkte Wiederberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates ist einmalig möglich. Nach Ab-
lauf der zweiten Amtszeit muss ein Aufsichtsratsmitglied mindestens eine reguläre Amtszeit ausset-
zen, bevor die Person wieder für maximal zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden dem Aufsichtsrat 
angehören darf. Soweit im Rahmen der Neuberufung alle fünf Mitglieder nach Satz 2 eine reguläre 
Amtszeit aussetzen müssten, kann abweichend von Satz 1 und 2 für bis zu zwei Aufsichtsratsmitglieder 
eine zweite unmittelbare Wiederberufung erfolgen. Nach Ablauf dieser Amtszeit gilt Satz 2 entspre-
chend.

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seinen Reihen einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-
sitzenden. Die Wahl ist der kirchlichen Stiftungsbehörde anzuzeigen.

(6) Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat endet unbeschadet des Absatz 4 Satz 2
1.	 mit dem Ende des Amtes, das der Berufung zu Grunde lag,
2.	 mit Amtsniederlegung,
3.	 nach vorzeitiger Abberufung aus wichtigem Grund durch den Ordinarius. 
Eine Amtsniederlegung nach Satz 1 Nummer 2 ist grundsätzlich jederzeit zulässig und muss gegenüber 
dem Ordinarius schriftlich erklärt werden.

(7) Mit der Sedisvakanz endet die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nicht. Sobald der neue Erzbischof 
von der Erzdiözese Freiburg Besitz ergriffen hat, bedarf die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat seiner Be-
stätigung, die mit Ablauf eines Monats nach der Besitzergreifung als ausgesprochen gilt.

(8) Im Fall des Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 3 oder Absatz 7 wird das nachrückende Mitglied für die 
Dauer der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ernannt.

(9) An die ehrenamtlichen Mitglieder des Aufsichtsrates kann eine angemessene Aufwandsentschä-
digung gezahlt werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 10  AUFGABEN DES AUFSICHTSRATES
(1) Der Aufsichtsrat trifft die grundlegenden Entscheidungen in Bezug auf die Verwirklichung des 

Stiftungszwecks und führt als unabhängiges Organ die Aufsicht über die Tätigkeit der Verwaltung und 
Vertretung, insbesondere über
1.	 die Verwirklichung des Stiftungszwecks,
2.	 die Beachtung der Satzung,
3.	 die ordnungsgemäße Wahrnehmung und Erledigung der Geschäfte, insbesondere unter Berücksich-

tigung der kodikarisch vorgegebenen Mitwirkungen des Diözesanvermögensverwaltungsrates und 
des Konsultorenkollegiums.

Zu den grundlegenden Entscheidungen in Bezug auf die Verwirklichung des Stiftungszwecks im Sinne 
von Satz 1 zählen insbesondere Förder- und Kommunikationsrichtlinien.
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(2) Der Aufsichtsrat kann Satzungsinitiativen dem Ordinarius zur Prüfung vorlegen.
(3) Der Aufsichtsrat kann auch für den Einzelfall beschließen, dass bestimmte Rechtsgeschäfte und 

Tätigkeiten der Verwaltung und Vertretung seiner Zustimmung bedürfen. Sie dürfen von der Verwal-
tung und Vertretung erst umgesetzt werden, wenn die Zustimmung des Aufsichtsrates erteilt ist.

(4) Durch die Regelungen der Befugnisse des Aufsichtsrates werden die Beispruchsrechte des Diöze-
sanvermögensverwaltungsrates und des Konsultorenkollegiums sowie die Rechte und Pflichten der 
kirchlichen Stiftungsbehörde nicht berührt.

§ 11  SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATES
(1) Mindestens zweimal im Jahr tritt der Aufsichtsrat zu einer Sitzung zusammen. Außerdem kann 

der Vorsitzende den Aufsichtsrat zu einer Sitzung aus besonderem Anlass einberufen. Er hat den Auf-
sichtsrat zu einer solchen Sitzung einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, der 
Stiftungsvorstand oder der Ordinarius dies in Textform verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder mit einer Frist von mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung eingeladen wurden und wenigstens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Ordinarius ist berechtigt, an den Sitzungen des Auf-
sichtsrates teilzunehmen und hat Rede- und Antragsrecht. Mitarbeitende des Erzbischöflichen Ordina-
riats, Sachverständige und Gäste können an den Sitzungen teilnehmen, wenn der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates dazu einlädt oder zustimmt. Ihnen kann zu einzelnen Punkten Rederecht gewährt werden. 
§ 6 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Beschlüsse innerhalb einer Sitzung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Beschlüsse außerhalb einer Sitzung können durch Abstimmung im Umlaufverfahren in Textform ge-
fasst werden, sofern kein Mitglied der Art der Beschlussfassung widerspricht. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung.

(5) Kann die Sitzung des Aufsichtsrates wegen eines unabwendbaren Ereignisses nicht durch die 
körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder durchgeführt werden, kann die Teilnahme 
einzelner oder aller Mitglieder an der Sitzung auch mittels neuer Informations- und Kommunikations-
technologien erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis neh-
men können. Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmen-
den Mitglieder als anwesend im Sinne des Absatzes 2.

§ 12  GESCHÄFTSORDNUNG
(1) Die Organe der Stiftung geben sich jeweils eine eigene Geschäftsordnung.
(2) Die Geschäftsordnung des Stiftungsvorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.
(3) Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates bedarf der Zustimmung des Ordinarius.

§ 13  HAFTUNG
Die Mitglieder der Organe der Stiftung sind der Stiftung gegenüber für den aus einer Pflichtverlet-

zung entstehenden Schaden verantwortlich, wobei sich die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit beschränkt.
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§ 14  PRÜFUNG
(1) Die Stiftung unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg. Der 

Prüfbericht ist vom Stiftungsvorstand dem Aufsichtsrat, der kirchlichen Stiftungsbehörde, dem Diö-
zesanvermögensverwaltungsrat und dem Konsultorenkollegium vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat kann zusätzlich zu dieser Prüfung eine Prüfung durch eine andere unabhängige 
Prüfungseinrichtung in Auftrag geben. Deren Prüfbericht ist dem Ordinarius, dem Rechnungshof für 
die Erzdiözese Freiburg, der kirchlichen Stiftungsbehörde, dem Diözesanvermögensverwaltungsrat 
und dem Konsultorenkollegium unverzüglich nach Erhalt vorzulegen.

§ 15  KIRCHLICHE AUFSICHT
(1) Die Stiftung steht unter kirchlicher Aufsicht des Ordinarius, die durch das Erzbischöfliche Ordi-

nariat als kirchliche Stiftungsbehörde ausgeübt wird. Die Verwaltung und Beaufsichtigung bestimmt 
sich nach Kirchenrecht, staatlichem Stiftungsrecht und nach dieser Stiftungssatzung.

(2) Die Beispruchsrechte des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Konsultorenkollegiums, 
die zur Wirksamkeit im Außenverhältnis eingehalten werden müssen, bleiben unberührt. § 10 Absatz 3 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Folgende Rechtsgeschäfte und Rechtsakte bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit im Außenver-
hältnis der Genehmigung der kirchlichen Stiftungsbehörde:
1.	 Waren- und Finanztermingeschäfte;
2.	 Abschluss von Arbeits- und Dienstverträgen, die gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 14 Kirchliche Vermö-

gensverwaltungsordnung Teil V genehmigungspflichtig sind;
3.	 Gesellschaftsverträge und Beteiligungsverträge jeder Art, die Übertragung von Gesellschaftsantei-

len an Dritte;
4.	 Rechtsgeschäfte und Rechtsakte über die Begründung, Änderung von Kirchenbaulasten und Kult-

pflichten sowie entsprechende Geld- und Naturalleistungsansprüche;
5.	 Verträge mit kommunalen Körperschaften über den Betrieb sozial-caritativer Einrichtungen (ins-

besondere Tageseinrichtungen für Kinder und Sozialstationen);
6.	 Rechtsgeschäfte mit Organmitgliedern oder mit Personen, die mit der Verwaltung oder mit der 

kirchlichen Rechtsaufsicht befasst sind sowie Rechtsgeschäfte mit Personen, die mit einem Organ-
mitglied oder Personen, die mit der Verwaltung oder mit der kirchlichen Rechtsaufsicht befasst sind, 
in einem die Befangenheit begründenden Verhältnis (entsprechend § 7) stehen.

§ 10 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) In Bezug auf konkret definierte Gesellschaftsverträge und Beteiligungsverträge im Sinne des 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 kann eine generelle Zustimmung durch die kirchliche Rechtsaufsicht erteilt 
werden.

§ 16  SATZUNGSÄNDERUNG, ZULEGUNG, ZUSAMMENLEGUNG UND AUFHEBUNG
(1) Entscheidungen über die Änderung der Satzung trifft der Erzbischof nach Anhörung des Auf-

sichtsrates, des Rechnungshofs für die Erzdiözese Freiburg, des Diözesanvermögensverwaltungsrates 
und des Konsultorenkollegiums. Sie bedürfen darüber hinaus der schriftlichen Einwilligung der kirch-
lichen Stiftungsbehörde. § 10 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Entscheidungen über die Zulegung, die Zusammenlegung und die Aufhebung der Stiftung trifft 
der Erzbischof nach Anhörung des Aufsichtsrates, des Rechnungshofs für die Erzdiözese Freiburg und 
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vorheriger schriftlicher Zustimmung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Konsultoren-
kollegiums. Sie bedürfen darüber hinaus der schriftlichen Einwilligung der kirchlichen Stiftungsbe-
hörde. Entscheidungen über die Zusammenlegung oder die Aufhebung der Stiftung sind nur zulässig, 
wenn die Verwirklichung des Stiftungszwecks aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich 
geworden ist. § 10 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Im Falle der Aufhebung des Erzbischöflichen Linzerfonds fällt das nach Erfüllung aller Verbind-
lichkeiten verbleibende Vermögen der Erzdiözese Freiburg zu, die dieses Vermögen bzw. seinen Ertrag 
weiterhin für Zwecke im Sinne des § 3 zu verwenden hat.

§ 17  ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
(1) Abweichend von § 8 Absatz 3 endet die Amtszeit des Stiftungsvorstandes erstmalig am 31. Januar 

2030.
(2) Bei einer Wiederberufung gemäß § 9 Absatz 4 bleiben Amtszeiten vor dem 1. Juli 2024 unberück-

sichtigt.

§ 18  INKRAFTTRETEN, AUSSERKRAFTTRETEN
(1) Diese Satzung tritt nach Erteilung des Einvernehmens durch die kirchliche Stiftungsbehörde 

und der Genehmigung durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg als 
staatliche Stiftungsbehörde für rechtsfähige kirchliche Stiftungen am 1. April 2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Erzbischöflichen Linzerfonds vom 19. Juni 2019 (ABl. S. 88) 
außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, 
den 17. Dezember 2024

ERZBISCHOF STEPHAN BURGER


